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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des F, vertreten durch Dr. Wolfgang 

Zankl, 5020 Salzburg, Thumeggerbezirk 7, vom 6. Februar 2001 gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Urfahr vom 22. Jänner 2001 betreffend Abweisung eines Antrages gemäß § 17 

GrEStG 2000 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber, im Folgenden kurz Bw. genannt, und Herr O. kauften mit Vertrag vom 

13. April 1999 von Frau K. die bebaute Liegenschaft EZ Y.. Mit Bescheiden vom 26. Mai 1999 

wurde für dieses Rechtsgeschäft die Grunderwerbsteuer vorgeschrieben. 

Am 1. Dezember 2000 wurde dem Finanzamt eine Auflösungsvereinbarung vom 

27. November 2000 zur Anzeige gebracht, wonach die drei oben genannten Vertragsparteien 

im Punkt II. folgendes vereinbarten: „Die Vertragsteile vereinbaren das vorgenannte 

Rechtsgeschäft, festgehalten im Kaufvertrag vom 13. 4. 1999 aufzulösen, wobei als 

Bedingung der Auflösung gilt, dass der von O. und F. nunmehr namhaft gemachte 

Kaufinteressent X., die unter Punkt I. angeführte Liegenschaft um den Betrag von ATS 2,5 

Mio. kauft und die intabulierten (vorgemerkten) unter Pkt. I angeführten Pfandrechte zur 

Gänze abdeckt....“ 
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Der Auflösungsvertrag wurde auf Grund einer im ursprünglichen Kaufvertrag enthaltenen 

Vollmacht für alle drei Vertragsparteien vom Verfasser des Kauf- und Auflösungsvertrages Dr. 

Z. unterfertigt. Gleichzeitig wurde der Antrag gestellt, die Grunderwerbsteuer rückzuerstatten. 

Mit Kaufvertrag gleichen Datums, vom 27. November 2000, kam ein neuer Kaufvertrag 

zwischen K., vertreten durch den Vertragsverfasser Dr. Z., und Herrn X zu Stande, wonach die 

oben genannte Liegenschaft zum Kaufpreis von ATS 2,5 Mio. an den neuen Erwerber 

übertragen wurde. 

Mit Bescheid des Finanzamtes vom 22. Januar 2001 wurde der Antrag auf Rückerstattung der 

Grunderwerbsteuer im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 GrEStG abgewiesen. 

In der gegen diese Entscheidung eingebrachten Berufung wurde ausgeführt, dass die 

Bedingungen im Auflösungsvertrag, nämlich dass die Liegenschaft vom Kaufinteressenten X 

gekauft wird und die intabulierten Pfandrechte zur Gänze abgedeckt werden, erfüllt worden 

sind und die Auflösungsvereinbarung dadurch Gültigkeit erlangt habe. Das Eigentum über die 

Liegenschaft sei innerhalb einer juristischen Sekunde an K. zurückgefallen und lag die volle 

Verfügungsgewalt, wie sie vor Vertragsabschluss bestanden habe, wenn auch nur für ganz 

kurze Zeit, vor. Es sei dabei unerheblich, wie lange die Verfügungsgewalt über die 

Liegenschaft dauern müsse, bevor sie durch einen neuen Kaufvertrag veräußert wird. Nur ein 

Scheingeschäft würde das Einbehalten der Grunderwerbsteuer rechtfertigen. Die vertragliche 

Bedingung, dass der Auflösungsvertrag nur dann gültig sein sollte, wenn die neuerliche 

Veräußerung geklärt ist, impliziere nicht einen Verzicht auf die freie Verfügungsmacht und der 

ursprünglichen Rechtsstellung des Veräußerers, sondern beabsichtigt vielmehr die Sicherung 

des nachfolgenden Rechtsgeschäftes auf Grund der negativen Erfahrungen infolge 

Zahlungsunwilligkeit des vorherigen. Wenn die Veräußerin nicht die freie Verfügungsmacht 

erlangt hätte, dann hätte sie auch nicht ein weiteres Mal veräußern können und dürfen. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 13. November 2001 wurde die Berufung vom Finanzamt 

unter Hinweis auf verwaltungsgerichtliche Entscheidungen als unbegründet abgewiesen. 

Gegen diesen Bescheid wurde der Vorlageantrag eingebracht. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Strittig ist, ob die Veräußerin Frau K. jene Verfügungsmacht über das Grundstück 

wiedererlangt hat, die sie vor Abschluss des ersten Kaufvertrages innehatte, und ob damit 

eine Voraussetzung für eine Abänderung der Grunderwerbsteuer gemäß § 17 Abs. 1 Z 1 und 

Abs. 4 GrEStG vorliegt oder nicht. 

Nach § 17 Abs. 1 Z 1 GrEStG wird die Steuer auf Antrag nicht festgesetzt, wenn der 

Erwerbsvorgang innerhalb von drei Jahren seit der Entstehung der Steuerschuld durch 
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Vereinbarung, durch Ausübung eines vorbehaltenen Rücktrittsrechtes oder eines 

Wiederkaufrechtes rückgängig gemacht wird. Ist die Grunderwerbsteuer bereits festgesetzt, 

so ist auf Antrag die Festsetzung entsprechend abzuändern (§ 17 Abs. 4 GrEStG). 

Die Steuerschuld entsteht im Grunderwerbsteuerrecht grundsätzlich mit Verwirklichung des 

Steuertatbestandes und kann in der Regel durch nachträgliche privatrechtliche 

Vereinbarungen, mag diesen auch von den Parteien Rückwirkung beigelegt worden sein, nicht 

mehr beseitigt werden. Eine Ausnahme von diesem für die Verkehrsteuern geltenden 

Grundsatz stellt § 17 GrEStG dar. 

Der Begriff der Rückgängigmachung ist im GrEStG nicht definiert. Der Neue Brockhaus 

versteht unter diesem Begriff „widerrufen, den früheren Zustand wiederherstellen“. Die im 

Laufe der Zeit zu § 17 (vormals § 11) GrEStG ergangene reichhaltige Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes gibt Auskunft, wann von einer Rückgängigmachung zu sprechen ist. 

Gemäß der zu § 17 GrEStG vom Verwaltungsgerichtshof ab 1984 ergangenen Rechtsprechung 

(VwGH 2.4.1984, 82/16/0165 und weitere in Fellner, Kommentar Gebühren und 

Verkehrsteuern, Band II, § 17 Rz 14 bis 15 referierte Erkenntnisse) kommt es bei der 

Gewährung einer Begünstigung nach § 17 GrEStG nicht mehr darauf an, dass kein 

Gestaltungsmissbrauch oder Scheingeschäft vorliegt, sondern wird vielmehr darauf abgestellt, 

ob der Verkäufer jene Verfügungsmacht über das Grundstück, die er vor Vertragsabschluss 

innegehabt hatte, durch einen der im § 17 Abs. 1 Z 1 GrEStG genannten Rechtsvorgänge 

wiedererlangt, d.h. der Erwerbsvorgang muss in seinen rechtlichen und tatsächlichen 

Wirkungen vollständig beseitigt werden. 

Entgegen der Meinung des Bw, nur ein Scheingeschäft würde das Einbehalten der 

Grunderwerbsteuer rechtfertigen und liege dies im gegenständlichen Fall nicht vor, ist das 

Vorliegen von Gestaltungsmissbrauch oder eines Scheingeschäftes seit dem oben zitierten 

Judikat vom 2. 4. 1984 nicht entscheidungswesentlich und kommt es auch im 

gegenständlichen Fall nicht darauf an. Zur Erfüllung des Tatbestandsbildes 

„Rückgängigmachung“ ist es im Sinne der oben genannten Judikatur vielmehr von Bedeutung, 

dass die ursprüngliche Eigentümerin die rechtliche Möglichkeit zurückerhalten hat, ein neues 

Verpflichtungsgeschäft nach ihrem Belieben und ihren Vorstellungen abzuschließen. 

Erfolgt eine Rückgängigmachung des Kaufvertrages nur, um den Verkauf des Grundstückes 

an den im Voraus bestimmten neuen Käufer zu ermöglichen, wobei die Auflösung des alten 

und der Abschluss des neuen Kaufvertrages gleichsam uno actu erfolgten, hat der Verkäufer 

in Wahrheit nicht die Möglichkeit wiedererlangt, das Grundstück einem Dritten zu verkaufen 

(VwGH 25.10.1990, 89/16/0146; 16.3.1995, 94/16/0097 - 0099; 27.9.1995, 95/16/0067; 
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12.11.1997, 97/16/0390, 0391; 17.10.2001, 2001/16/0184; 29.11.2001, 2001/16/0489; 

19.3.2003, 2002/16/0258).  

Wenn nun im gegenständlichen Auflösungsvertrag ausdrücklich festgehalten wurde, dass der 

Käufer des zweiten Kaufvorganges von den Ersterwerbern namhaft gemacht worden ist und 

dieses Rechtsgeschäft mit vorausbestimmten Kaufpreis zur Bedingung des 

Auflösungsvertrages erhoben wurde, kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass der 

Veräußerin Frau K. die Möglichkeit eingeräumt wurde, das Grundstück in ihrem Interesse an 

einen außenstehenden Dritten zu veräußern und ist von einer Rückgängigmachung im Sinne 

des Grunderwerbsteuergesetzes nicht auszugehen. 

Dass die Verkäuferin nicht wiederum die Möglichkeit erlangt hatte, das Grundstück einem 

Dritten zu verkaufen, ergibt sich auch daraus, dass sie den neuen Kaufvertrag und den 

Auflösungsvertrag am gleichen Tag abgeschlossen hat und letzterer erst nach (!) dem zweiten 

Kaufvertrag wirksam werden sollte. Auch die im Vorlageantrag enthaltene Behauptung, dass 

die Verkäuferin Frau K. selbst bestimmen konnte, wer Käufer ist und zu welchen Bedingungen 

die Liegenschaft verkauft wird, ist im Hinblick auf den ausdrücklichen Vertragstext des 

Auflösungsvertrages, wonach der zweite Kaufinteressent von den Ersterwerbern namhaft 

gemacht worden ist, wenig glaubwürdig. 

Der vom Bw. herangezogene Grundsatz „nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet“ 

steht dieser Gesetzesauslegung nicht entgegen, weil es im gegenständlichen Fall nur darauf 

ankommt, ob der erste Erwerbsvorgang im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes als 

rückgängig gemacht anzusehen ist und der Tatbestand des § 17 Abs. 1 Z 1 GrEStG nach 

Lehre und zahlreichen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes dabei nicht 

ausschließlich auf die zivilrechtliche Verfügungsgewalt abstellt. Der Verwaltungsgerichtshof 

hat bereits in einer Vielzahl von Fällen, in denen es ebenfalls zu einer neuerlichen 

Veräußerung gekommen ist, bei Gesamtbetrachtung aller Umstände die Erlangung der 

vollständigen Verfügungsmacht verneint (vgl. VwGH 27.2.1995, 94/16/0074; 17.10.2001, 

2001/16/0184, 0190; 12.11.1997, 97/16/0390, 0391). 

Der angefochtene Bescheid ist nach Lehre und Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

rechtsrichtig erlassen und war die Berufung als unbegründet abzuweisen. 

Graz, am 31. Oktober 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


